
Gesetzlicher Erfüllung sort 
�

Ist grundsätzlich der Wohn-/Geschäftssitz des Schuldners zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses. 

Erfüllungsort für die 
Lieferung der Ware ist (Warenschuld) der Sitz 
des Verkäufers 

Zahlung des Kaufpreises ist  
(Geldschuld) der Sitz des Käufers 

  

Warenschulden sind Holschulden Geldschulden sind Bring- / Schickschulden 

 
Gesetzlicher Gerichtsstand 

⇒ ist grundsätzlich der Ort des Schuldners 
der Käufer muß am Sitz des 
Verkäufers klagen 

der Verkäufer muß am  
Sitz des Käufers klagen 

  

Mietvertrag 
   

Vermieter  Mieter 
1.) WE: Antrag  2.) WE: Annahme 
„ Ich vermiete“  „ Ich miete“ 

   

Eigentümer  Besitzer 
 Form:  
 Grundsätzlich formfrei  
 Ausnahme: Laufzeit über 1 Jahr = 

Schr iftform 
 

   
 Inhalt:   
 - Vertragspartner  
 - Anschrift  
 - Mietpreis  
 - Nutzung  
 - Zeitpunkt der Mietzahlung und 

Überlassung 
 

 - Ausstattung  
 - Reinigung etc.  
 - Nebenkosten  

 
 
 = Verpflichtungsgeschäft  
   

 Erfüllungsgeschäft  
 
 

  

 Vertragsstörungen:  
   



1. Mieter zahlt nicht pünktlich oder nicht in voller Höhe 
2. Mieter behandelt die Wohnung nicht ordnungsgemäß 

3. Vermieter stellt den Wohnraum nicht termingerecht zur Verfügung 
4. Vermieter übergibt die Wohnung nicht im vertragsgemäßem Zustand 

5. Vermieter hat während der Vertragsdauer Mängel nicht beseitigt 
   

       - Mietminderung  
       - Schadenersatz  
       - Kündigung (schriftli ch)  
       - Klage  

Verbraucherschutz 

Gewerbliche Anbieter ⇒⇒  Ware  ⇐⇐ Private Nachfrager 

 
 

 

Ziel:  Ziel: 

Gewinnerzielung  Bedarfsdeckung 

 
 

 

Meist mehr 
Marktmacht  Meist weniger 

Marktmacht 

Verbraucherpoli tik 
Verbraucheraufklärung Verbraucherschutz 
    

      - Information Wettbewerbsschutz Gesundheitsschutz Rechtsschutz 

      - Beratung    

    

* Verbraucherzentrale 
Berlin e.V.  
* Stiftung Warentest Berlin 

Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung 
und Stärkung des 

Wettbewerbs 

Maßnahmen zum 
Schutz der 

Gefährdung der 
Sicherheit und 

Gesundheit 

Maßnahmen zum 
Schutz des 

Verbrauchers in 
Rechtsfragen 

* Verbraucherschutzverein 
Berlin e.V. 

   

* Arbeitsgemeinschaft der 
Verbraucher 

* BGB 

 

* GWB (Gesetz 
gegen Wettbe- 
werbsbeschrän- 
kungen) 

* Lebensmittel- u. 
Bedarfsgegenstände-
gesetz * AGB-Gesetz 

              Ziel: * Arzneimittelgesetz *  Produkthaftungs-  
gesetz 

Unterstützung der 
Verbraucher ... 

* UWG (Gesetz 
gegen unlauteren 
Wettbewerb) * Gewerbeordnung * Verbraucher- 

kreditgesetz 
... damit sie preis- und 
qualitätsbewußt auftreten 

* Preisangabenver- 
ordnung 

  

... ihre Rechte kennen und 
wahrnehmen 

   

... ihre Interessen 
durchsetzen können 

   

 


